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Mutwillenskosten (§ 192 SGG) - Amtszeit ehrenamtlicher Richter       
(§ 13 Abs. 2 Satz 1 SGG) - BSG-Beschluß vom 14.08.1986               
- 2 BU 39/86 
 
Mutwillenskosten gemäß § 192 SGG - Amtszeit ehrenamtlicher Richter   
(§ 13 Abs. 2 Satz 1 SGG, Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG);                 
hier: BSG-Beschluß vom 14.08.1986 - 2 BU 39/86 -                     
Das BSG hat mit Beschluß vom 14.08.1986 - 2 BU 39/86 - folgendes     
entschieden:                                                         
1) Nach § 13 Abs. 2 Satz 1 SGG bleiben ehrenamtliche Richter auch    
   nach Ablauf ihrer Amtszeit bis zur Nachfolgerberufung im Amt      
   und sind daher gesetzliche Richter nach Art. 101 Abs. 1 Satz 2    
   GG.                                                               
2) Die Auferlegung von Mutwillenskosten nach § 192 SGG ist eine      
   Ausnahme von der Kostenfreiheit des SG-Verfahrens und verstößt    
   damit nicht gegen den Gleichheitssatz, auch § 34 BverfGG kennt    
   eine Mißbrauchsgebühr. § 192 SGG enthält eine                     
   Schadensersatzregelung, für die über § 202 SGG die richterliche   
   Schätzung nach § 287 ZPO erfolgen kann.                           
 

 

 


